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herausgegeben unter fflfitroirfung febtneiserifdjer

'
Sunftt)anb»er!er unb XecEjntfer

Bon p. genn-garbteur.

Organ fiir Me offtifJItn JJitlrliliaiiotmt ks Mjikij. ©emrrbeneretne.

(Srfcpemt je ©amftagS unb foftet fier Quartal Çr. 1. 80, per Sapr gr. 7. 20.

Snferate 20 EtS. per lfpaftige Sßetitjeile, bei größeren Aufträgen
entfpred)eitben fRabatt.

St. (Pollen, ben «1. 9Wat 1893.

Ittitdtimfiwitdt* atretic bodi ittdjf uttt jebent £vopf! Jit triffff, fo ßfar unb frijatf îht ßtff,
podj nur bett ?7ngcf auf ben ,<topf, nttf bem er fefßff »evnagel'f tft!

StfUueijer. (QemerkHereiit.
(CffigieUe 5D2ittf)eilung beS Setre»

tariateS.)

®er 3entraïûorftanb hot in
^ W ^r am 13. 3ftai in 3ûrtdf ab=

£ gehaltenen ©i^ung bie ®elegir=
tenüerfammluitg in ©chaffljaufen
auf ben 12. 3uni angefeht, für

baé §aupttra!tanbum ©cl) me ig er. ©emerbegefeg gmei
SRitglieber ber ©pegiallommiffion, nämlicij bie ©§. ©roferath
®r. §uber in Safel unb ORarmorift CedtSlin in ©djafffjaufen,
als ^Referenten begeidjnet nnb folgenbe Stnträge formulirt:

®ie ®elegirtent>erfammlung be§ ©dimeig. ®emerbeöerein§
bom 12. Sunt 1892 in ©dtaffhaufen,

in ©rmagung:
1. ®ie raftfje ©ntmidtung ber ®ed)ttif, beS SerfefjrS unb

ber fogialpolitifdjen 3uftänbe rufen immer bringlidjer nach
einer umfaffenben unb geitgemäfeen gefehlidjen ^Regelung beS
©emerbemefenS.

2. ®te SiuSbehnung ber eibgen. 3-abrifgefeggebung auf
çanbmer! unb Meingemerbe hat bie gulaffige ©renge über»
fd) ritten. @§ ift baljer in ber fdbjtoetgerifcfjen ©emerbegefeh*
gebung ben oerfdtiebenartigen Serhäitniffen unb Sebürfniffen
im £anbroerf unb Meingemerbe Rechnung gu tragen, alfo
ftnb in mehrfachen Dichtungen nur Dörmen aufgufteüen, beren
Attmenbung ben betheiligten Serufêgenoffenfchaften (felbfttier*
ftänblich unter Dberauffidtt unb SHtmirfung ber Sehörben)
übertragen rairb.

3. ®amit Sereinbarungen betreffenb Sohntarif, 2Berfftatt=
orbnung unb bergleicfjen auf friedlichem 2Bege gu ©tanbe
fommen unb bie gegenfeitigen fRec£)te unb SßflicE)ten in ge=

rechter unb billiger SBeife gemährt werben ïonnen, bebarf e§

gemeinfamer, gefe^Iid^er Organe (©euoffenfchaftSfammern),
in meldten Arbeitgeber unb Arbeiter gu gleichen ®ljeilen fiel)
burch felbft gemählte SertrauenSmänner oertreten laffen;

befdtliekt:
I. 2Bir ermarten oon einem fdtmeigerifd^en ©emerbegefek:

• a) ®ie ftaatlid) geregelte unb gefchühte Drganifation beê

©emerbeftanbeS in SerufSgenoffenfdjaften unb ®enoffen=
fchaftsfammern ;

b) bie ^Regelung beS SerftältniffeS gmifchen Arbeitgeber,
Arbeiter unb Seljrling, namentlich im ©inne beS beffertt
©chufeeS ber betheiligten 3ntereffen (bergleidje ben bon
ber ®elegirtenüerfammlung in 3ug 1888 berathenen
SunbeSgefeheSentmurf) ;

o) ermeiterte ftaatlidte görberung beê ©eroerbemefenS burch
obtigatorifdhe ©tnführung ber SehrlingSprufungen, burch

llnterftühung mohlgeorbneter SSerfftattlehre, fomie ber
gemerblichen Silbung überhaupt;

d) ©idjerung ber ©efunbheit unb beê SebenS ber im ®e=
roerbebetriebe betheiligten S^fonen.

II. Sßir ermarten fpegieH bei ber gefehlidten ^Regelung
ber SerufSgenoffenfchaften, begm. ©enoffenfehaftsfammern bie

Anerfennung folgenber ©runbfähe:
a) ©§ follen ben beruflichen Serhäitniffen entfprecftenbe

Organifationen in engern ober meitern SerufSgruppen
gefdjaffen merben;

Mg. Departement d. Innern
Statistisches Bureau, Bern
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Praktische Matter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von W. Senn-Sarbieur.

Organ für die offiziellen PMikalionen des schnieiz. Gemrbevereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80. per Jahr Fr. 7. 20.

Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Auftragen
entsprechenden Rabatt.

St. Gallen, den St. Mai !8SS.

Miîtdontnvnill« Streite doch nicht mit jedem Zropk! Au triffst, so klar und schars Au öiff,
Mlllllfrlli^tllllf « Aoch nur den Naget aus den Kopf, mit dem er setöst vernagelt ist!

Schweizer. Gewerbeverein.
^Offizielle Mittheilung des Sekre-

tariates.)

Der Zentralvorstand hat in
^ der am 13. Mai in Zürich ab-

^ gehaltenen Sitzung die Delegir-
tenversammlung in Schaffhausen
auf den 12. Juni angesetzt, für

das Haupttraktandum Schweizer. Gewerbegesetz zwei
Mitglieder der Spezialkommission, nämlich die HH. Großrath
Dr. Huber in Basel und Marmorist Oechslin in Schaffhausen,
als Referenten bezeichnet und folgende Anträge formulirt:

Die Delegirtenversammlung des Schweiz. Gewerbevereins
vom 12. Juni 1892 in Schaffhausen,

in Erwägung:
1. Die rasche Entwicklung der Technik, des Verkehrs und

der sozialpolitischen Zustände rufen immer dringlicher nach
àer umfassenden und zeitgemäßen gesetzlichen Regelung des
Gewerbewesens.

2. Die Ausdehnung der eidgen. Fabrikgesetzgebung auf
Handwerk und Kleingewerbe hat die zulässige Grenze über-
schritten. Es ist daher in der schweizerischen Gewerbegesetz-
gebnng den verschiedenartigen Verhältnissen und Bedürfnissen
im Handwerk und Kleingewerbe Rechnung zu tragen, also
sind in mehrfachen Richtungen nur Normen aufzustellen, deren
Anwendung den betheiligten Berufsgenossenschaften (selbstver-
ständlich unter Oberaufsicht und Mitwirkung der Behörden)
übertragen wird.

3. Damit Vereinbarungen betreffend Lohntarif, Werkstatt-
ordnung und dergleichen auf friedlichem Wege zu Stande
kommen und die gegenseitigen Rechte und Pflichten in ge-
rechter und billiger Weise gewahrt werden können, bedarf es

gemeinsamer, gesetzlicher Organe (Geuossenschaftskammern),,
in welchen Arbeitgeber und Arbeiter zu gleichen Theilen sich

durch selbst gewählte Vertrauensmänner vertreten lassen;
beschließt:

I. Wir erwarten von einem schweizerischen Gewerbegesetz:
' a) Die staatlich geregelte und geschützte Organisation des

Gewerbestandes in Berufsgenossenschaften und Genossen-
schaftskammern;

k) die Regelung des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber,
Arbeiter und Lehrling, namentlich im Sinne des bessern
Schutzes der betheiligten Interessen (vergleiche den von
der Delegirtenversammlung in Zug 1888 berathenen
Bundesgesetzesentwurf) ;

o) erweiterte staatliche Förderung des Gewerbewesens durch
obligatorische Einführung der Lehrlingsprüfungen, durch
Unterstützung wohlgeordneter Werkstattlehre, sowie der

gewerblichen Bildung überhaupt;
ä) Sicherung der Gesundheit und des Lebens der im Ge-

Werbebetriebe betheiligten Personen.
II. Wir erwarten speziell bei der gesetzlichen Regelung

der Berufsgenossenschaften, bezw. Genossenschaftskammern die

Anerkennung folgender Grundsätze:
a) Es sollen den beruflichen Verhältnissen entsprechende

Organisationen in engern oder weitern Berufsgruppen
geschaffen werden;
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b) Slrbeitgeber unb Slrbeiter beraten unb befdliefjen über
getrteinfdbaftlidf)e S9erufgintereffen innerhalb ihrer Sîom»

petenjen. Sie Rtdte unb ißflidten finb für beibe ißar»
teien in gleicher SBeife feftgufteüen unb e§ haben bie

unter ben gefehlid&en Sorausfehungen gefaxten Sefdlüffe
für alle ©enoffenfdafter ©eltung;

c) ©S finb gemeinfame Rusfdüffe (©enoffenfdaftSfammern)

p bilben.
Siefe aug ben SertrauenSmännern beiber 3ntereffen=

Parteien pfammengefehten Organe finb beftimmt, bie

Orbnuug im ©ewerbe unb ben trieben unter ben S8e=

rufggenoffen 51t wahren, bie gemeinfamen 93erufSintereffen
0U förbern unb bei ftaatlichen Riafjnahmen pr §ebung
beS ©ewerbe» unb RrbeiterftanbeS ben Sefwrben als
fachfuitbige Serater p bienen. ©S werben ihnen bem»

nach folgenbe hauptfäcfjliche Sefugniffe ertljeilt:
1. Slbfaffung non ©utadten p £>anben ber Seljörben;
2. g-eftfteüung Don Rormen betreffenb SlrbeitSlohn, 21r»

beitSgeit, ÄünbigungSfrift, normale Sehrbauer, Ror»

maljahl ber Sehrlinge, eüentueU unter Sorbehalt
behörblicher ©enehmigung;

3. (Errichtung gemeinfamer SlrbeitSnadweiSfiellen ;
4. SerWaltung oon £>ilfS» unb UnterftühungSfaffen

(SBanberunterftühung, Snbaliben- unb 2ÏIterêOer=

ficherung u. f. w.);
5. Rtitwirfung bei ber ftaatlichen llnfaH= unb ftranfeti»

Derfiderung mitielft Seauffidtigung ber SelriebSein»

richtungen; Segntad)tung oon ©dabenDergütungen
u. f. w.).

d) Sie ©enoffenfdaftSfammern fönnen aud als ©inigungS»
ämter (pr Verhütung üon SlrbeitSeinftellungen) ober

als gewerbliche ©diebSgeridte funftioniren.
III. Ser gentraloorftanb wirb beauftragt, bie h- SunbeS»

behörben p erfudjen, eg modfte gemäfj ben frühern SeretnS»

befchlüffen bie fßartialreDifton ber SunbeSûerfaffung bel)ufg
©rmögtidung einer fchweiprifdjen ©ewerbegefehgebung mit
aller Seförberung au bie §anb genommen werben.

Siefe Slnträge an bie Selegirtenoerfammlung werben

itebft bem ©efepeSentWurf ber ©pejiallommiffion betreffenb
bie SöerufSgenoffenfchaften ben ©eftionen üorgelegt, in ber

Rleinung, bajj bie Sittgelegenheit Dor ber Serfatnmlung nod)
biSfutirt werbe, bamit bie Sclegirten bie Slnfidten beg ®e=

fammtPereing pr ©eltung bringen fönnen. 3e nad) bem

©rgebnifs ber Serhanblungen würben fobattn weitere Slb»

fdjnitte eines fchweig. ©ewerbegefeheS auggearbeitet ober noch

einläfelichere ©rhebungen betreffenb bie grage ber SerufS»
genoffenfchaften angeorbnet.

Sie 3entral»Srüfung§fommiffion, welche fich

am 11. 3uni RadmittagS in ©daffhaufen üerfammelt, wirb
ber Selegirtenoerfammlung über bie ©rgebniffe ber bieg»

jährigen Prüfungen fummarifchen Seriit erftatten.
§err ©djeibegger in Sern, bag ältefte Riitglieb im

3entralborftanbe, hat aus beruflichen ©rünben feine Se»
miffion eingereicht; eS würbe jebod) in Rnerfennung feiner
Dielen SSerbienfte einftimmig befcfjloffen, bie geeigneten ©dritte
p ibutt, um fjerrn ©djeibegger pm Serbleiben im 3en=
traloorfianbe z« oeranlaffen.

** *
Sïrctëfcfjmbeu 9îr. l;i(»

ait bie

Mtioitfit bfh Sdjmriierifiljeu ©cioerbcuereins.

Sßerthe SereinSgenoffen

Sie werben hiemit eingelaben pr orb entlichen Sei e=

girtenoerfammlung ©onntag ben 12. 3uni 1892, Sor»
mittags pnnft 9 Uhr, im ©rojjratljSfaale zu ©daffhaufen
behufs ©rlebigung folgenber Sraftanbeu:

1. Jahresbericht unb 3ahreSrednung pro 1891.
2. SSahl eines RlitgliebeS in ben 3entralüorftanb au

Sr. 8

I

I

©telle beS bemiffionirenben ®errn Sllt»©tabtpräfibent
Sfifter in ©daffhaufen.

3. 2Bahl ber RedjnungSrebiforen pro 1892.
4. Seftimmung beS DrteS nädjfter Selegirtenoerfammlung.
5. ©dweigerifcheS ©ewerbegefep. (Referenten bie Herren

Sr. 81. fèuber in Safel unb Rtarmorift Ded§lin in

©daffhaufen).
6. Seridjterftattung über bie SehrlingSprüfungen pro 1892,
7. Stilfällige weitere Rnregungen refp. Slnträge.
SIngefidtS ber Sßidtigfeit ber Sraftauben, inSbefonbere

mit Rücffidt auf bag föanpttraftanbum: ©ewerbegefeh, wirb

erwartet, ba& alle ©eftionen fid möglidft üollgähtig Der»

treten Iaffen. § 6 ber 3entralftatuten beftimmt baS Redt
ber Sertretung ber einzelnen ©eftionen.

Sturer ben Selegirten ber ©eftionen ift 3ebermann, ins»

befonbere jebeS Riitglieb eines ©ewerbe» ober §anbwerfS»
meifterPereinS freunblidft eingelaben, ben Serhanblungen bei»

pwohnen.
©ämmtlide SeftionSüorftänbe werben bringenb erfudt,

unferm ©efretariate' fdriftlid, wenn möglid bis pm 10.

3uni ober bann fpäteftenS Dor Seginn ber Serhanblungen
— Rame, Seruf unb SBohnort ihrer Selegirten mittheilen

p wollen, Lamit bie bepglide SJ5räfengIifte wäljrenb bei

Serfammlung funbgegeben werben fann.
S r 0 g r a m m :

©atiiftag ben 11. 3«ni: RadmittagS ©mpfang ber Sele»

girten nad Slnfunft ber 3üge im §oteI Riüller, vis-à-vis
bem Sahnljof. Slnweifung ber Ouartiere.

SlbenbS 9 Uhr: Rheinfall»Seleudtung.
©onntag ben 12. 3uni: Sunft 9 Uhr Seginn ber Sele»

girtenoerfammlung im ©roferathSfaale im Rathhaufe.
RlittagS 1 Uhr: ©emeinfdaftlideS Rfittageffen im neuen

©aale beS Çotel pm „©diff"-
RadmittagS 3 Uhr: Spaziergang auf bie alte Sefte

„llnot". Safelbft ßoucert ber ©tabtmufif.
Rlontag ben 13. 3uni: Sefidtigung ber SBafferwerfe,

ber Surbinenanlage mit ber eleftrifden ©tarfftromleitung
oon 500 HP., unb anberer ©tabliffemente.

$?ür ©inquartieruug ber ©äfte in gutrenommirten ©aft»

höfen ift ein ©mpfangS» unb Quartierfomite heftellt unb

finb bie ©eftionen gebeten, betreffenb Radtguartier unb

Riittageffeu fid hei §errn ©. ©tierlin=©dald, «Jabrifant,
anpmelbeu unb bie 3«ht ber theilnehmenben RUtgtieber
rechtzeitig, fpäteftenS bis ben 9. 3uni, anzugehen.

Ser JahreS&eridt nebft 3ahreSrednung, fowie bie Sin»

träge beS SeotralDorftanbeS betreffenb ©ewerbegefeh werben

nädfter Sage gur Serfenbung gelangen. Sei Rlehrbebaif
bitten wir nadzuüerlangen.

2Bir erfudeit bie ©eftionsoorftänbe bringenb, bem Sraf»

tanbum betreffenb „fdweizer. ©ewerbegefehgebung" ganz &e»

fonbere Rufmerffamfeit fdjenfen za wollen. — ©iner gün»

ftigen ©rlebigung biefer 21ngelegenf)eit flehen nod immer

beträdtlide ©dwierigfeiten entgegen. 8US widtig unb Diel»

leidt nod) nidt genügenb abgeflärt erfdeint inSbefonbere bie

grage betreffenb Drganifation unb Sefugniffe ber SerufS»

genoffeufdaften. @S muh als Sfüdjt i^ber einzelnen ©eh

tiou erfdjeitten, bie Slnträge Dor ber SelegirtenDerfammlung
nad allen Richtungen grünblid ZU erörtern, bamit bie fgerren

Selegirten wohl Dorbereitet an ben Serhanblungen in ©d#
häufen theilnehmen fönnen. Sort foUen bie Slnfidten all»

feitig zur ©eltung gebradt werben; bort hat ber ©efammt»
Derein bie ©runblagen zu beftimmen, auf weiden weiter ge»

baut werben fann.
Ser Doit unferer Sommiffion ausgearbeitete ©efehe^

enttourf betreffenb SerufSgenoffenfdaften wirb ben ©eftionen

oorläufig bloß als SiSfnffionSmaterial pr Prüfung Dorge»

legt, ift alfo nidt als Slntrag beS 3«ntratDorftanbeS aufz"'

faffen unb wirb in ber SelegirtenDerfammlung nidt artifeh

weife burdberathen.

JlluSrfrte rdjnttijertrdje fanbwerker-Settenfl (Organ für bie offigieUen Sublifationen beS Schweij. ©emerbeDeretnS)100

b) Arbeitgeber und Arbeiter berathen und beschließen über
gemeinschaftliche Berufsinteressen innerhalb ihrer Kam-
petenzen. Die Rechte und Pflichten sind für beide Par-
teien in gleicher Weise festzustellen und es haben die

unter den gesetzlichen Voraussetzungen gefaßten Beschlüsse

für alle Genossenschafter Geltung;
o) Es sind gemeinsame Ausschüsse (Genossenschaftskammern)

zu bilden.
Diese aus den Vertrauensmännern beider Interessen-

Parteien zusammengesetzten Organe sind bestimmt, die

Ordnung im Gewerbe und den Frieden unter den Be-
rufsgenossen zu wahren, die gemeinsamen Berufsinteressen
zu fördern und bei staatlichen Maßnahmen zur Hebung
des Gewerbe- und Arbeiterstandes den Behörden als
sachkundige Berater zu dienen. Es werden ihnen dem-

nach folgende hauptsächliche Befugnisse ertheilt:
1. Abfassung von Gutachten zu Handen der Behörden;
2. Feststellung von Normen betreffend Arbeitslohn, Ar-

beitszeit, Kündigungsfrist, normale Lehrdauer, Nor-
malzahl der Lehrlinge, eventuell unter Vorbehalt
behördlicher Genehmigung;

3. Errichtung gemeinsamer Arbeitsnachweisstellen;
4. Verwaltung von Hilfs- und Unterstützungskassen

(Wanderunterstützung, Invaliden- und Altersver-
sicherung u. s. w.);

5. Mitwirkung bei der staatlichen Unfall- und Kranken-
Versicherung mittelst Beaufsichtigung der Betriebsein-
richtungen; Begutachtung von Schadenvergütungen
u. s. w.).

6) Die Genossenschaftskammern können auch als Einigungs-
ämter (zur Verhütung von Arbeitseinstellungen) oder

als gewerbliche Schiedsgerichte funktioniren.
III. Der Zentralvorstand wird beauftragt, die h. Bundes-

behörden zu ersuchen, eS möchte gemäß den frühern Vereins-
beschlüsseu die Partialrevision der Bundesverfassung behufs
Ermöglichung einer schweizerischen Gewerbegesetzgebung mit
aller Beförderung an die Hand genommen werden.

Diese Anträge an die Delegirtenversammlung werden
nebst dem Gesetzesentwurf der Spezialkommission betreffend
die Berufsgenoffenschaften den Sektionen vorgelegt, in der

Meinung, daß die Angelegenheit vor der Versammlung noch

diskutirt werde, damit die Dclegirten die Ansichten des Ge-
sammtvereins zur Geltung bringen können. Je nach dem

Ergebniß der Verhandlungen würden sodann weitere Ab-
schnitte eines schweiz. Gewerbegesetzes ausgearbeitet oder noch

einläßlichere Erhebungen betreffend die Frage der Berufs-
genossenschaften angeordnet.

Die Zentral-Prüfungskommission, welche sich

am 11. Juni Nachmittags in Schaffhausen versammelt, wird
der Delegirtenversammlung über die Ergebnisse der dies-
jährigen Prüfungen summarischen Berit,t erstatten.

Herr Scheidegger in Bern, das älteste Mitglied im
Zentralvorstande, hat aus beruflichen Gründen seine De-
mission eingereicht; es wurde jedoch in Anerkennung seiner
vielen Verdienste einstimmig beschlossen, die geeigneten Schritte
zu thun, um Herrn Scheidegger zum Verbleiben im Zen-
tralvorstande zu veranlassen.

S

Krcisschreiben Nr.
an die

Sektionen des Schweizerische» Gewerbevereins.

Werthe Vereinsgenossen!

Sie werden hiemit eingeladen zur ordentlichen Dele-
girtenversammlung Sonntag den 12. Juni 1892, Vor-
mittags punkt 9 Uhr, im Großrathssaale zu Schaffhausen
behufs Erledigung folgender Traktanden:

1. Jahresbericht und Jahresrechnung pro 1891.
2. Wahl eines Mitgliedes in den Zentralvorstand an

Nr. 8

>

Stelle des demissionirenden Herrn Alt-Stadtpräsident
Pfister in Schaffhausen.

3. Wahl der Rechnungsrevisoren pro 1892.
4. Bestimmung des Ortes nächster Delegirtenversammlung.
5. Schweizerisches Gewerbegesetz. (Referenten die Herren

Dr. A. Huber in Basel und Marmorist Oechslin in
Schaffhausen).

6. Berichterstattung über die Lehrlingsprüfungen pro 1892.
7. Allfällige weitere Anregungen resp. Anträge.
Angesichts der Wichtigkeit der Traklanden, insbesondere

mit Rücksicht auf das Hanpttraktandum: Gewerbegesetz, wird

erwartet, daß alle Sektionen sich möglichst vollzählig ver-
treten lassen. Z 6 der Zentralstatuteu bestimmt das Recht

der Vertretung der einzelnen Sektionen.
Außer den Delegirten der Sektionen ist Jedermann, ins-

besondere jedes Mitglied eines Gewerbe- oder Handwerks-
meistervereins freundlichst eingeladen, den Verhandlungen bei-

zuwohnen.
Sämmtliche Sektionsvorstände werden dringend ersucht,

unserm Sekretariate schriftlich, wenn möglich bis zum 10.

Juni oder dann spätestens vor Beginn der Verhandlungen
— Name, Beruf und Wohnort ihrer Delegirten mittheilen
zu wollen, damit die bezügliche Präsenzliste während der

Versammlung kundgegeben werden kann.

Programm:
Samstag den 11. Juni: Nachmittags Empfang der Dele-

girlen nach Ankunft der Züge im Hotel Müller, vis-st-vis
dem Bahnhof. Anweisung der Quartiere.

Abends 9 Uhr: Rheinfall-Beleuchtung.
Sonntag den 12. Juni: Punkt 9 Uhr Beginn der Dele-

girtenversammlung im Großrathssaale im Rathhause.
Mittags 1 Uhr: Gemeinschaftliches Mittagessen im neuen

Saale des Hotel zum „Schiff".
Nachmittags 3 Uhr: Spaziergang auf die alte Veste

„Unot". Daselbst Concert der Stadtmusik.
Montag den 13. Juni: Besichtigung der Wasserwerke,

der Turbinenanlage mit der elektrischen Starkstromleitung
von 500 H?., und anderer Etablissemente.

Für Einquartierung der Gäste in gutrenommirten Gast-

Höfen ist ein Empfangs- und Quartierkomite bestellt und

sind die Sektionen gebeten, betreffend Nachtquartier und

Mittagessen sich bei Herrn G. Stierlin-Schalch, Fabrikant,
anzumelden und die Zahl der theilnehmenden Mitglieder
rechtzeitig, spätestens bis den 9. Juni, anzugeben.

Der Jahresbericht nebst Jahresrechnung, sowie die An-

träge des Zentralvorstandes betreffend Gewerbegesetz werden

nächster Tage zur Versendung gelangen. Bei Mehrbedarf
bitten wir nachzuverlangen.

Wir ersuchen die Sektionsvorstände dringend, dem Trak-

tandum betreffend „schweizer. Gewerbegesetzgebung" ganz be-

sondere Aufmerksamkeit schenken zu wollen. — Einer gün-

stigen Erledigung dieser Angelegenheit stehen noch immer

beträchtliche Schwierigkeiten entgegen. Als wichtig und viel-

leicht noch nicht genügend abgeklärt erscheint insbesondere die

Frage betreffend Organisation und Befugnisse der Berufs-
genossenschaften. Es muß als Pflicht jeder einzelnen Sek-

tiou erscheinen, die Anträge vor der Delegirtenversammlung
nach allen Richtungen gründlich zu erörtern, damit die Herren

Delegirten wohl vorbereitet an den Verhandlungen in Schaff-

Hausen theilnehmen können. Dort sollen die Ansichten all-

seilig zur Geltung gebracht werden; dort hat der Gesammt-
verein die Grundlagen zu bestimmen, auf welchen weiter ge-

baut werden kann.
Der von unserer Kommission ausgearbeitete Gesetzes-

entwurf betreffend Berufsgenossenschaften wird den Sektionen

vorläufig bloß als Diskussionsmaterial zur Prüfung vorge-

legt, ist also nicht als Antrag des Zentralvorstandes aufzu-

fassen und wird in der Delegirtenversammlung nicht artikel-

weise durchberathen.
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S eue ©eftionen. Ta gegen bie Slnmelbung beS

§anbwerfer= unb ©ewerbebereinS 3«terlafen fein ©in»

fpruch erhoben werben, beißen mir biefe neue ©eftion herg»

lieh wittfommen.
Sbren Seitritt baden ferner erflärt : Ter 3entratoerbanb

ber SîeifterDereine bon 3ürich unb Umgebung, fblbie ber

£anbwerfer» unb ©ewerbeüerein SifcfjofSgell. Seßterer neu

gegrünbete Serein gäblt gur 3eit 30 SSitglieber. SBir er»

öffnen bie ftatutarifdje ©infpracßefrift.
Sftit freunbeibgenöffifdbem ©ruß

Für ben 3entratbbrftonb,
3>er ^räfibent:

Dr. 3. Stößel.
Ter ©efretär:

äöerner Sîrebê.

Sm^räptrcn Doit fwlpiatertnlien iit ber
3mpräptruitQ§anftaIt uott (Sribt u. 6o.

ttt SBurgborf.

Tie Smprägnirauftalt bei ber Tampffäge gunächft bem

Saßnbof Surgborf ift nach bem üJtufter berjenigen ber Sorboft»
babn=©efellfcbaft in 3üricb anfS Dîalionelïfte unb mit Serücf»
fidjtigung ber bisher gemadjten ©rfabrungen eingerichtet. TaS
Smprägniren erfolgt räch ber feit balb 50 3al)ren erprobten
Stethobe Snrnett:Sach borangegangenem Tämpfen unb nacb»
berigem ©bacuiren beS luftbicßt oerfcbloffenen, baS gu im»
prägnirenbe §olg entbaltenben KeffelS wirb fäurefreieS 3inf=
bblorib in bie burc£) biefe SfSrogeffe geöffneten Sßoren, Kanäle
unb 3eden beS föoIgeS unter einem ileberbrucfe bon 8 Sltmo»
fpbären hineingepreßt. Sei biefem hoben SDrude burcbbringt
bie fonferbirenbe glüffigfeit alle föolgarten auch bon ben
ftärfften Timenfionen bottftänbig unb gleichmäßig, waS burcb
mehrere SInaltjfert gur ©enüge targetban morben ift.

©S mag hier noch herborgehoben werben, baß burcb ben

pr Slnwenbnng fomnienben Körting'fchen Suftfaugapparat eine
möglitbft bollftänbige Suftleere im Keffel rafdb unb ficber er»
reicht wirb.

Turä) baS Smprägniren mit ©plorginf wirb bie Tauer»
baftigfeit alter £ölger in bebeutenbem ©rabe erhöbt, ©ta»
tiftifcße Seobacfjtungen, bie namentlich über ©ifenbabnfchwetten
gemacht morben finb, haben gegeigt, baß bie TurcbfcbnittS»
bauer für nicht imprägnirte unb imprägnirte ©djWellen fol»
genbermaßen angenommen werben barf :

fioUart imprägnirt. Smpragnirt.
® ' Sauer tu fahren. Sauer in Satjren.

©iche 14—16 20—25
Kiefer 7—8 12—14
Sichte unb Tanne 4—5 9—10
Suche 3—4 12—14

Tabei ift p beachten, baß alle anbern §ölger burcb baS
Smprägniren eine bebeutenb längere Tauerbaftigfeit erlangen
muffen als Sahnfcßmellen, bie fowohl allen athmofphärifcben
©inflüffen, als auch ben Derfdjiebenften mecpanifchen ©in»
mirtungen auSgefeßt finb.

Sei bem Smprägniren mit ©blorginf fann baS ®olg in
jebem Suftanbe: grün, bürr, roh unb berarbeitet bem Srogeß
unterpgen werben, ohne baß baburch bie weitere Serarbei»
tung irgenbmie geßinbert wirb. 3mprägnirte8 §o!g geftattet
ba§ Kobeln unb Soliren oft beffer als natürliches. Sei
Serwenbung im Freien oerlangt es pm 3mecf größerer
ftaltbarfeit feinen Slnftrich, nimmt aber jeben folgen für
bauernb an.

3mprägnirteS §olg Derhinbert bie Silbung beS §auS»
fchWammeS unb befifet eine bebeutenb geringere ©rctgürtbbar»
feit. Tie Seftigfeit beS §o!geS bleibt biefelbe. Tag 3m»
prägnationSmittel hat feine fdjäblicben ©inwirfnngen auf bie
©efunbheit Don Slenfdjen unb Schieren, Weber beim Stanipu»
liren unb Serarbeiten, noch im Dermenbeten 3uftanbe.

Sitte böiger, welche pr Serwenbung in ©outerrainS,
bunfeln unb feuchten Säumen beftimmt finb ober abmecbfetnb
balb ber genchtigfeit, balb ber Trocfenbeit ober ber Trocfen»
fäule, bem Singriffe burdj §o!gWürmer unb Sagefäfer u. f. w.
auSgefeßt finb, fönnen nicht genug pr Smprägnirung em=

pfohlen werben; überhaupt alle beim&och», Söaffer», ©traßen»
unb ©ifenbahnbau 2C. gebrauchten föolgmaterialien füllten
bor ihrer Serwenbung imprägnirt werben, fo namentlich:

Sfoften, Sailen unb Sretter in ©ruhen; Softe unb
Sfähle aller Slrt; SSaterial p Sampen, ©iSfettern, ©in»
friebungen unb ©elänbern, Telegraphen» unb Saumftangen,
Sebfticfeln.

3oche, Salfen, Selag unb Serfcpaalung für Srücfen unb

©tege; Srücfengelänber, hölgerne Saupumpen, ©olg p Ka»
ltälen unb Uferbauten, Söafferräbern, Sabftuben, Turbinen»
häufern unb fonftigen SBafferbanten.

Sfoften, Salfen unb Sretter in unb über Kellern, in
©outerrainS, in bumpfen Säumen unb Siagagiiten ; Salfen,
Welche unmittelbar auf bem Soben, auf ober in feuchtem
SSauermerf p liegen beftimmt finb; Slinbboben, Salfen,
Sfoften unb Sahen in Stallungen; Siegelwerf, Treppen»
häufer, Sertäferung, Tachftühle k. in SBohngebäuben, wo
Dermöge feuchter Sage ober fihlechtem Sanmaterial baS Sluf»

treten beS ©ebäubefchwammeS p befürchten fteljt, ©chinbeln

gum ©chufee ber SBetterfeite Don Käufern :c.
SUIeS Staterial gu foldjett gabrifanlagen, bei benen bie

fjeuchtigfeit in gönn Don SBaffer, Tnnft ober Tampf eine

große Solle fpielt, Wie Färbereien, ©iebereietc, §olgftoff=
fabrifen u. f. m.

Siaterial gu Kahn- unb ©chiffbaulen.
Sîaterial gu ©halets, ©artenhäufern, ©artenmöbeln, gu

Signalen 2c.

Staterial gu allen ©egenftänbett, welche geitmeife naß unb

geitweife trocfen gehalten werben, wie Spuhlen in ©pinnereien,
©efäße unb Tröge in Färbereien, ißapierfabrifen, ober welche

mit einem Delfarbenanftrid) Derfehen werben fotlen, ohne baß
bie eingefdjloffene Suft unb Foutf)tigfeit ben 3«KhungSpro»
geß Don innen hetauS einguleiten Dermögen.

^olgarten, welche bemSlnfreffenbnrchSnfeften anSgefeßt finb.
Sie Koften beS SmprägnirenS finb fehr gering im Ser»

gleich mit ben ergielten Sortheilen unb betragen ftetS nur
einen geringen Sruchtljeil beS SlnfaufSpreifeS, währenb bie

Tanerhaftigfeit um baS 3moi= öiS Treifache erhöht wirb.
Ter Smprägnirfeffel ber genannten Surgborfer Slnftalt

hat einen FoffungSraum Don 20 Kubifmeter unb fann bis
14 Sfeter lange §ölger aufnehmen.

2Bie fchon gu Slnfang bemerft, liegt biefe Slnftalt in un»

mitelbarer Sähe beS SalphofeS ber ©entralbahn unb ber

©mmenthalbahn, fo baß bie gu imprägnirenben §ölger bie

Slnftalt in bittigfter Fru^l bon jebmebem Orte aus erreichen

fönnen.
Ta bie Firma ©ribi u. So. auch «tuen bebeutenben §olg»

hanbel unb ein Saugefchäft betreibt, imprägnirt fte nicht bloß
§ölger im Sohn, fonbern nimmt auch Slufträge für Sieferung
imprägnirter §ölger auf Seftettung hiu unb in ben gebräuch»

liehen Staßen entgegen unb fann biefelben rafdh unb bittigft
effeftuiren.

Ter SmprägnirungStarif ift fehr mäßig gehalten, näm»

lieh größere SQöIger per Kubifmeter Fr- 10, Heinere lijölger
unb Sretter per Kubifmeter Fr- H- 23ei größeren Surthien
entfprechenb Sabatt. (Fracht unb ©ammionage üon unb gu '

ber Slnftalt gu Saften ber SBaare. — Slb ber Slnftalt gu

liefernbe SSaare fraufo Station Surgborf.)
2ßir hielten eS für unfere Pflicht, unfere Sefer, bie ja

gum großen Theile birefte 3ntereffenten beS §olggewerbeS

finb, auf biefe 3mprägnirungSanftalt aufmerffam gu machen
unb hoffm, ihnen bamit einen Tienft ermiefen gu hu&en.
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Neue Sektionen. Da gegen die Anmeldung des

Handwerker- und GewerbevereinS Jnterlaken kein Ein-
spruch erhoben worden, heißen wir diese neue Sektion herz-

lich willkommen.
Ihren Beitritt hallen ferner erklärt: Der Zentralverband

der Meistervereine von Zürich und Umgebung, sowie der

Handwerker- und Gewerbeverein Bischofszell. Letzterer neu

gegründete Verein zählt zur Zeit 3V Mitglieder. Wir er-

öffnen die statutarische Einsprachefrist.

Mit freundeidgenössischem Gruß

Für den Zentralvorstand,
Der Präsident:

Dr. I. Stößel.
Der Sekretär:

Werner Krebs.

Das Jmprägniren von Holzmaterialien in der
Jmprägnirungsanstalt von Gribi u. Co.

in Burgdorf.
Die Jmprägniranstalt bei der Dampfsäge zunächst dem

Bahnhof Burgdorf ist nach dem Muster derjenigen der Nordost-
bahn-Gesellschaft in Zürich anfs Rationellste und mit Berück-
sichtigung der bisher gemachten Erfahrungen eingerichtet. Das
Jmprägniren erfolgt nach der seit bald 50 Jahren erprobten
Methode Burnett: Nach vorangegangenem Dämpfen und nach-
herigem Evacuiren des luftdicht verschlossenen, das zu im-
prägnirende Holz enthaltenden Kessels wird säurefreies Zink-
chlorid in die durch diese Prozesse geöffneten Poren, Kanäle
und Zellen des Holzes unter einem Ueberdrucke von 8 Atmo-
sphären hineingepreßt. Bei diesem hohen Drucke durchdringt
die konservirende Flüssigkeit alle Holzarten auch von den
stärksten Dimensionen vollständig und gleichmäßig, was durch
mehrere Analysen zur Genüge targethan worden ist.

Es mag hier noch hervorgehoben werden, daß durch den
zur Anwendung kommenden Körting'schen Luftsangapparal eine
möglichst vollständige Luftleere im Kessel rasch und sicher er-
reicht wird.

Durch das Jmprägniren mit Chlorzink wird die Dauer-
haftigkeit aller Hölzer in bedeutendem Grade erhöht. Sta-
tistische Beobachtungen, die namentlich über Eisenbahnschwellen
gemacht worden sind, haben gezeigt, daß die Durchschnitts-
dauer für nicht imprägnirte und imprägnirte Schwellen fol-
gendermaßen angenommen werden darf:

5>ol,art ^'cht imprägnirt. Imprägnirt.
^ ' Dauer in Jahren. Dauer in Jahren.

Eiche 14—16 20—25
Kieser 7—8 12—14
Fichte und Tanne. 4—5 9—10
Buche 3—4 12—14

Dabei ist zu beachten, daß alle andern Hölzer durch das
Jmprägniren eine bedeutend längere Dauerhaftigkeit erlangen
müssen als Bahnschwellen, die sowohl allen athmosphärischen
Einflüssen, als auch den verschiedensten mechanischen Ein-
Wirkungen ausgesetzt sind.

Bei dem Jmprägniren mit Chlorzink kann das Holz in
jedem Zustande: grün, dürr, roh und verarbeitet dem Prozeß
unterzogen werden, ohne daß dadurch die weitere Verarbei-
tung irgendwie gehindert wird. Jmprägnirtes Holz gestattet
das Hobeln und Polir-n oft besser als natürliches. Bei
Verwendung im Freien verlangt es zum Zweck größerer
Haltbarkeit keinen Anstrich, nimmt aber jeden solchen für
dauernd an.

Jmprägnirtes Holz verhindert die Bildung des Haus-
schwammes und besitzt eine bedeutend geringere Entzündbar-
keit. Die Festigkeit des Holzes bleibt dieselbe. Das Im-
prägnationsmittel hat keine schädlichen Einwirkungen auf die
Gesundheit von Menschen und Thieren, weder beim Manipu-
liren und Verarbeiten, noch im verwendeten Zustande.

Alle Hölzer, welche zur Verwendung in Souterrains,
dunkeln und feuchten Räumen bestimmt sind oder abwechselnd
bald der Feuchtigkeit, bald der Trockenheit oder der Trocken-
fäule, dem Angriffe durch Holzwürmer und Nagekäfer u. s. w.
ausgesetzt sind, können nicht genug zur Jmprägnirung em-
pfohlen werden; überhaupt alle beim Hoch-, Wasser-, Straßen-
und Eisenbahnbau :c. gebrauchten Holzmaterialien sollten
vor ihrer Verwendung imprägnirt werden, so namentlich:

Pfosten, Balken und Bretter in Gruben; Roste und
Pfähle aller Art; Material zu Rampen, Eiskellern, Ein-
friedungen und Geländern, Telegraphen- und Baumstangen,
Rebstickeln.

Joche, Balken, Belag und Verschaalung für Brücken und

Stege; Brückengeländer, hölzerne Baupumpen, Holz zu Ka-
nälen und Uferbauten, Wasserrädern, Radstuben, Turbinen-
Häusern und sonstigen Wasserbauten.

Pfosten, Balken und Bretter in und über Kellern, in
Souterrains, in dumpfen Räumen und Magazinen; Balken,
welche unmittelbar auf dem Boden, auf oder in feuchtem
Mauerwerk zu liegen bestimmt sind; Blindboden, Balken,
Pfosten und Laden in Stallungen; Riegelwerk, Treppen-
Häuser, Vertäfernng, Dachstühle :c. in Wohngebäuden, wo
vermöge feuchter Lage oder schlechtem Baumaterial das Auf-
treten des Gebäudeschwammes zu befürchten steht, Schindeln

zum Schutze der Wetterseite von Häusern :c.
Alles Material zu solchen Fabrikanlagen, bei denen die

Feuchtigkeit in Form von Wasser, Dunst oder Dampf eine

große Rolle spielt, wie Färbereien, Siedereien, Holzstoff-
fabrikcn u. s. w.

Material zu Kahn- und Schifsbanten.
Material zu Chalets, Gartenhäusern, Gartenmöbeln, zu

Signalen :c.
Material zu allen Gegenständen, welche zeitweise naß und

zeitweise trocken geholten werden, wie Spuhlen in Spinnereien,
Gefäße und Tröge in Färbereien, Papierfabriken, oder welche

mit einem Oelfarbenanstrich versehen werden sollen, ohne daß
die eingeschlossene Luft und Feuchtigkeit den Zersetzungspro-
zeß von innen heraus einzuleiten vermögen.

Holzarten, welche dem Anfressen durch Insekten ausgesetzt sind.

Die Kosten des Jmprägnirens sind sehr gering im Ver-
gleich mit den erzielten Vortheilen und betragen stets nur
einen geringen Bruchtheil des Ankaufspreises, während die

Dauerhaftigkeit um das Zwei- bis Dreifache erhöht wird.
Der Jmprägnirkessel der genannten Burgdorfer Anstalt

hat einen Fassungsraum von 20 Kubikmeter und kann bis
14 Meter lange Hölzer aufnehmen.

Wie schon zu Anfang bemerkt, liegt diese Anstalt in UN-

mttelbarer Nähe des Bahnhofes der Centralbahn und der

Emmenthalbahn, so daß die zu imprägnirenden Hölzer die

Anstalt in billigster Fracht von jedwedem Orte aus erreichen
können.

Da die Firma Gribi u. Co. auch einen bedeutenden Holz-
Handel und ein Baugeschäft betreibt, imprägnirt sie nicht bloß
Hölzer im Lohn, sondern nimmt auch Aufträge für Lieferung
imprägnirter Hölzer auf Bestellung hin und in den gebräuch-
lichen Maßen entgegen und kann dieselben rasch und billigst
effektuiren.

Der Jmprägnirungstarif ist sehr mäßig gehalten, näm-
lich größere Hölzer per Kubikmeter Fr. 10, kleinere Hölzer
und Bretter per Kubikmeter Fr. 11. Bei größeren Parthien
entsprechend Rabatt. (Fracht und Cammionage von und zu '

der Anstalt zu Lasten der Waare. — Ab der Anstalt zu

liefernde Waare franko Station Burgdorf.)
Wir hielten es für unsere Pflicht, unsere Leser, die ja

zum großen Theile direkte Interessenten des Holzgewerbes
sind, auf diese Jmprägnirungsanstalt aufmerksam zu machen
und hoffen, ihnen damit einen Dienst erwiesen zu haben.
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